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§ 2 8 7
( aufgehoben)

Änm.t Anstelle des § 287 sind die Bestimmungen der §§ 28 ff. des Waren
zeichengesetzes vom 17. Februar 1954 (GBl. S. 216)getreten (abgedruckt im 
Anhang G III 9).

Vollstreckungsyereitelung
§ 2 8 8

(1) Wer bei einer ihm drohenden Zwangsvollstreckung 
in der Absicht, die Befriedigung des Gläubigers zu ver
eiteln, Bestandteile seines Vermögens veräußert oder bei
seite schafft, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Gläubigers 
ein.

Pfandbruch
§ 2 8 9

(1) Wer seine eigene bewegliche Sache oder eine fremde 
bewegliche Sache zugunsten des Eigentümers derselben, 
dem Nutznießer, Pfandgläubiger oder demjenigen, wel
chem an der Sache ein Gebrauchs- oder Zurückbehaltungs
recht zusteht, in rechtswidriger Absicht wegnimmt, wird 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be
straft.

(2) Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bür
gerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
(5) Die Bestimmungen des § 247 Abs. 2 und 3 finden 

auch hier Anwendung.
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